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\\ Executive Summary

Ein generelles Social-Media-Verbot für Minderjährige ist empirisch nur 
schwach begründbar

Die verfügbaren Studien zeigen keine konsistenten, starken negativen Effekte. Vielmehr 
sind die beobachteten Zusammenhänge in der Regel klein und kontextabhängig. Gleichzei-
tig bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich kausaler Wirkungszusammenhänge. 
Hinzu kommt, dass ein Großteil der bestehenden Forschung primär potenzielle negative 
Auswirkungen sozialer Mediennutzung in den Blick nimmt, während positive Effekte bislang 
deutlich weniger systematisch untersucht wurden. Politische Entscheidungen sollten diese 
Grenzen des aktuellen Forschungsstands berücksichtigen. Bei unklarer Befundlage kann das 
Vorsorgeprinzip dazu veranlassen, zunächst generelle und weitreichende Schutzmaßnah-
men zu ergreifen, bevor mehr Klarheit besteht. Darüber aber sollten andere mögliche Maß-
nahmen nicht aus den Augen verloren werden.

Die Wirkungen sozialer Medien sind hochgradig heterogen

Die Wirkungen sozialer Medien sind nicht einheitlich, sondern variieren erheblich zwi-
schen Individuen, Nutzungssituationen und Inhaltsformen. Unterschiedliche Nutzungswei-
sen können mit unterschiedlichen, teilweise sogar gegensätzlichen Effekten einhergehen. 
Aggregierte Durchschnittseffekte verdecken diese Unterschiede und sind daher nur ein-
geschränkt aussagekräftig. Insbesondere individuelle Dispositionen und soziale Kontexte 
spielen eine zentrale Rolle für die Wirkung digitaler Mediennutzung. Dies erschwert die Ab-
leitung allgemeingültiger Aussagen über positive oder negative Effekte.
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Risiken entstehen durch bestimmte Plattformmechanismen  
und Nutzungskontexte

Risiken im Zusammenhang mit sozialer Mediennutzung lassen sich weniger auf die Nut-
zung an sich zurückführen als auf spezifische Plattformmechanismen und Nutzungskon-
texte. Dazu zählen insbesondere algorithmische Auswahlprozesse, Designentscheidungen 
(„addictive designs“) und die Struktur der präsentierten Inhalte. Diese Faktoren beeinflussen 
maßgeblich, welche Inhalte Nutzerinnen und Nutzer sehen und wie sie mit ihnen interagie-
ren. Gleichzeitig variieren diese Mechanismen erheblich zwischen Plattformen und Nut-
zungssituationen. Eine differenzierte Analyse dieser Faktoren ist daher zentral für das Ver-
ständnis möglicher Wirkungen. Pauschale Annahmen über soziale Medien als einheitliches 
Phänomen werden der Komplexität der Plattformumgebungen nicht gerecht. Eine Differen-
zierung zwischen Plattformmechanismen und Inhalten ist notwendig, um relevante Risiko-
dimensionen zu identifizieren.

Evidenzbasierte Regulierung erfordert differenzierte statt pauschaler 
Maßnahmen

Vor dem Hintergrund der heterogenen und kontextabhängigen Wirkungen erscheint eine 
differenzierte, evidenzbasierte Regulierung geboten. Maßnahmen sollten gezielt an identifi-
zierten Risikomechanismen auf der Seite der Plattformen ansetzen (z. B der Einschränkung 
von „addictive designs”), anstatt pauschal die Nutzung sozialer Medien zu beschränken. Dies 
betrifft insbesondere Fragen der Plattformgestaltung, der algorithmischen Transparenz und 
der Inhaltsregulierung. Gleichzeitig sollten regulatorische Ansätze flexibel genug sein, um auf 
neue Entwicklungen reagieren zu können. Eine enge Verzahnung von Forschung und Regulie-
rung ist hierbei zentral. Nur so können Maßnahmen entwickelt werden, die sowohl wirksam 
als auch verhältnismäßig sind. Eine solche Ausrichtung trägt dazu bei, potenzielle Risiken zu 
adressieren, ohne unnötige Einschränkungen zu erzeugen. 

Maßnahmen sollten über Regulierung hinausgehen 

Anzustreben sind evidenzbasierte, nuancierte und wirksame Maßnahmen, die Schaden und 
Nutzen gegeneinander abwägen und den unterschiedlichen Nutzendengruppen gerecht 
werden. Dafür gibt es mehr Optionen als nur Zugangsbeschränkungen für Nutzende und 
Plattformregulierung. Gefördert werden sollten die Vermittlung von Digital Literacy für Min-
derjährige und die Schaffung besserer Angebotsalternativen für diese Altersgruppe.
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Verbotsansätze sind rechtlich und praktisch schwer umsetzbar

Neben der begrenzten empirischen Grundlage stehen Verbotsansätze auch vor erheblichen 
praktischen und rechtlichen Herausforderungen. Insbesondere die verlässliche Altersveri-
fikation stellt ein Problem dar, das sowohl technisch als auch datenschutzrechtlich komplex 
ist. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass Umgehungsstrategien die Wirksamkeit solcher 
Maßnahmen erheblich einschränken würden. Auch mögliche Verlagerungseffekte auf an-
dere Plattformen oder Kommunikationskanäle sind zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
werfen pauschale Verbote grundsätzliche Fragen hinsichtlich Verhältnismäßigkeit und der 
Einschränkung von Grundrechten auf. Nationale Zugangsverbote könnten zudem an dem 
Anwendungsvorrang des Unionsrechts scheitern. Diese Aspekte müssen in der politischen 
Bewertung solcher Maßnahmen berücksichtigt werden.
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1	 Einleitung
Die gegenwärtige politische Diskussion um ein generelles Social-Media-Verbot für Minder-
jährige und verpflichtende Altersverifikationssysteme steht im Spannungsfeld unterschied-
licher wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und normativer Erwartungen.

Mit dem Mitte Dezember 2025 in Kraft getretenen Social-Media-Verbot in Australien hat 
eine neue Ära der Kommunikations-Regulierung begonnen: Länder schränken den Zugang 
zu Kommunikationskanälen für bestimmte Bevölkerungsgruppen ein, teilweise ohne die Er-
gebnislage aus wissenschaftlicher Forschung umfassend in ihre Entscheidungen mit einzu-
beziehen. Diese Entscheidung zeigt einen neuen Zugang zur Lösung der Probleme auf, die 
Plattformen mit ihrer fehlenden Bereitschaft, Daten offenzulegen und problematische In-
halte zu bekämpfen, begünstigt haben: Anstatt Plattformen stärker zu regulieren, wird ihre 
Nutzung bestimmten Gruppen verboten.

Dan Angus (2025), einer der profiliertesten australischen Wissenschaftler in diesem Feld, 
warnt Europa ausdrücklich, nicht ebenfalls vorschnell auf Verbote zu setzen. Dennoch 
sprach sich das EU-Parlament mit großer Mehrheit für ein europäisches digitales Mindest-
alter und deutlich strengere Schutzmaßnahmen für Minderjährige aus. Und es gibt mittler-
weile in vielen europäischen Ländern, darunter Dänemark, Frankreich, Griechenland, Öster-
reich und Spanien, Diskussionen über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche 
(Tagesschau, 2026a, b, c; Tagesspiegel, 2026). Die Abgeordneten des britischen Unterhauses 
lehnten hingegen im März 2026 mehrheitlich ein Social-Media-Verbot für Kinder und Ju-
gendliche unter 16 Jahren ab (Redaktion beck-aktuell, 2026). 

Auch in Deutschland wird seit Monaten eine intensive Debatte darüber geführt, angestoßen 
vor allem durch das im August 2025 veröffentlichte Diskussionspapier der Leopoldina „Al-
tersgrenzen für Social Media“ (Brailovskaia et al., 2025). Seine Empfehlung, soziale Medien für 
unter 13-Jährige nicht zugänglich zu machen, ist weniger drastisch als zum Beispiel die Rege-
lung in Australien, wo unter 16-Jährige betroffen sind und damit Heranwachsende in wichti-
gen Jahren der formativen Entwicklung. Und es gibt auch Gegenstimmen. So sieht der Landes-
schülerrat Brandenburg ein solches Verbot kritisch, da es aus seiner Sicht nicht der richtige 
Weg sei und keine Probleme löse, sondern sie nur verschiebe (LSR Brandenburg, 2026).

Das vorliegende Papier verfolgt nicht das Ziel, das Thema umfassend zu beleuchten, es rich-
tet seinen Fokus vielmehr auf zwei wesentliche Aspekte, die in der bisherigen Debatte noch 
unterbelichtet sind: Wie aussagekräftig sind die bisherigen Studien zu den Wirkungen sozia-
ler Medien auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen (Kap. 2)? Und wie sind gesetz-
liche Verbote zu sozialen Medien für Kinder und Jugendliche juristisch zu bewerten (Kap. 3)?
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2	 Forschung zu den Wirkungen sozialer Medien auf 
das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen

2.1	 Zentrale Befunde der Forschung

Der Medienkonsum hat sich bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren stark ver-
ändert. Laut einer aktuellen Umfrage beträgt die tägliche durchschnittliche Bildschirmzeit 
am Smartphone von 12- bis 19-Jährigen in Deutschland 231 Minuten (2025). Die am häufigs-
ten genutzten Apps sind WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok und Snapchat (MPFS, 2025). 
Aufgrund des relativ hohen Stellenwertes sozialer Medien im Alltag der Heranwachsenden 
hat die Frage nach deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden besondere Relevanz. Worin 
bestehen Schaden und Nutzen ihres Gebrauchs für Kinder und Jugendliche? Welche Ergeb-
nisse liegen dazu aus der empirischen Forschung vor?

Meta-Analysen und (Umbrella-)Reviews (z. B Corke et al., 2025; Cunningham et al., 2021; Dien-
lin & Johannes, 2020; Odgers & Jensen, 2020; Orben, 2020; Valkenburg et al., 2022), die den 
Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und dem Wohlbefinden von Kin-
dern und Jugendlichen untersuchen, zeigen inkonsistente Effektmuster, wobei die durch-
schnittlich berichteten Effektgrößen tendenziell eher klein sind.

Übersichtsstudien berichten von kleinen, aber signifikanten positiven Zusammenhängen 
zwischen sozialer Mediennutzung und depressiver Symptomatik (Cunningham et al., 2021; 
Keles et al., 2020), wobei Dosis-Wirkungs-Analysen nahelegen, dass diese Zusammenhän-
ge mit zunehmender Nutzungsintensität bei moderater Effektstärke zunehmen (Liu et al., 
2022). Für psychologischen Distress (Marino et al., 2018) und Angstsymptome (Alfredson 
et al., 2024; Keles et al., 2020) fällt das Befundmuster weniger eindeutig aus: Zwar zeigen 
sich auch hier überwiegend geringe positive Zusammenhänge, einzelne Studien berichten 
jedoch auch von keinen oder inkonsistenten Effekten, insbesondere wenn die Nutzung so-
zialer Medien über die allgemeine Nutzungsdauer operationalisiert wird. Zusätzlich zeigen 
Reviews Zusammenhänge zwischen der sozialen Mediennutzung und Schlafbeeinträchti-
gungen (Yu et al., 2024). Im Hinblick auf Lebenszufriedenheit und positives Wohlbefinden 
liegen die durchschnittlichen Effekte nahe null oder sehr gering negativ (Orben & Przybylski, 
2019; Sala et al., 2024). Heterogene Effektmuster zeigen sich weiterhin hinsichtlich Einsam-
keit und sozialer Verbundenheit, die je nach Nutzungsmuster und sozialem Kontext der Nut-
zung sozialer Medien unterschiedlich ausfallen können (Smith et al., 2021; Shankleman et al., 
2021). Über verschiedene betrachtete Zielgrößen hinweg zeigen Studien, dass insbesondere 
eine problematische oder dysfunktionale Nutzung sozialer Medien zu stärkeren Effektstär-
ken führt, die unter anderem mit depressiver Symptomatik, Angstgefühlen und Schlafbe-
einträchtigungen einhergehen können (Marino et al., 2018; Shannon et al., 2022; Montag et 
al., 2024), wobei vulnerable Bevölkerungsgruppen einem stärkeren Risiko ausgesetzt sind. 
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Notwendig ist eine klare Differenzierung der Wirkung sozialer Medien auf Kinder und Ju-
gendliche. Studien betonen in diesem Zusammenhang besonders, dass sowohl individuelle 
als auch kontextuelle Unterschiede substantiell sind (Orben & Przybylski, 2019; Beyens et al., 
2020; Valkenburg et al., 2022; Sala et al., 2024). Während soziale Medien für einige Heran-
wachsende mit Vorteilen für das Wohlbefinden einhergehen, zeigen sich für andere negati-
ve oder gar keine Effekte (Beyens et al., 2020; Valkenburg et al., 2022). Die Nutzung sozialer 
Medien ist sehr heterogen, wobei deren Wirkung nicht hauptsächlich davon abhängt, wie 
intensiv sie im Sinne von Zeitinvestition genutzt werden, sondern vielmehr davon, wer sie 
nutzt, wofür sie genutzt werden und welche Inhalte konsumiert werden (Yang et al., 2021). 
Darüber hinaus müssen, etwa im Fall der Erklärung psychischer Gesundheit, weitere Fakto-
ren neben der Nutzung sozialer Medien in Betracht gezogen werden (Panayiotou et al., 2023), 
um keine falschen Schlüsse zu ziehen. 

2.2	 Methodische Herausforderungen und Grenzen der Aussagekraft  
bisheriger Studien

Die hohe Komplexität und Heterogenität des Konstrukts „Nutzung sozialer Medien“ machen 
empirische Untersuchungen in methodischer Hinsicht herausfordernd (Mansfield et al., 
2025). Das hat vor allem mit drei Punkten zu tun: der Messung der Nutzung, den fehlenden 
Inhaltsdaten und der Schwierigkeit, kausale Beziehungen zu erfassen. 

Die Nutzung sozialer Medien wird häufig anhand der insgesamt verbrachten Nutzungszeit 
oder -frequenz gemessen. Diese pauschale Erfassung der Nutzung wird jedoch nicht der 
Vielfalt der Aktivitäten gerecht, die auf Plattformen ausgeübt werden kann. Die Nutzung so-
zialer Medien ist nicht homogen, und die Wirkung auf das Wohlbefinden hängt auch davon 
ab, welcher Aktivität nachgegangen wird und welche Inhalte dabei konsumiert werden (z. B 
Avci et al. 2025). Plattformnutzung ist hyperdivers. Im Unterschied dazu ist z. B. das Rauchen 
einer Zigarette eine homogene, zeitlich begrenzte Aktivität, ebenso ist beim Spielen eines 
Computerspiels relativ eng umrissen, was eine Person während der Nutzung gesehen und 
erlebt hat. Eine nur zeitliche Erfassung der Plattformnutzung ist hingegen unzureichend. In-
halte und Aktivitäten gleichen einem Strom, der ständig seine Richtung wechselt. Ein Video 
wird zur Nachricht an eine Freundin, die Reaktion darauf führt zu einem Klick auf eine an-
dere Plattform, auf der innerhalb von Sekunden unterschiedliche Inhaltstypen – von Koch-
rezepten über politische Informationen –auftauchen, die in einer schnell aufeinanderfol-
genden und äußerst selektiven Art rezipiert werden. Auch deswegen sind lineare Effekte auf 
die Gesundheit oder das Wohlbefinden eher nicht zu erwarten.

Vor allem aber ist eine reine Zeitmessung der Plattformnutzung nicht ausreichend, um kau-
sale Zusammenhänge zu ermitteln, es sei denn, man geht davon aus, dass alle Aktivitäten 
oder die Bildschirmzeit generell (und nicht die Inhalte und Aktivitäten auf Plattformen und 
Geräten) ursächlich sind. Nicht zuletzt haben auf retrospektive Selbstbeurteilung basieren-
de Messungen den Nachteil, dass sie häufig ungenau sind (Parry et al., 2022), da sich Nutzen-
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de falsch erinnern, weil die Nutzungszeit aufgrund starker Nutzungsfragmentierung gene-
rell schwer abschätzbar ist oder deren Einschätzung anderweitig verzerrt wird.

Ein Großteil der wissenschaftlichen Debatte über die Plattform-Medienwirkung dreht sich 
jedoch um spezifische Inhalte: das Video, das ein problematisches Körperbild darstellt, die 
Hassnachrichten, die Betroffenen geschickt werden, oder die Falschinformationen, die auf 
Plattformen zirkulieren. Genauso interessieren aber auch die Nachricht eines Freundes, die 
einen zum Lachen bringt, das Video über ein Straßenfest in der Nachbarschaft oder die prak-
tische Unterstützung, die jemand in einer Online-Community erhält. Welche Inhalte Nut-
zende sehen, bleibt den Forschenden allerdings oft verschlossen, da der Zugang zu Daten der 
Plattformen nach wie vor sehr begrenzt ist und Nutzendendaten nur mit erheblichem Auf-
wand erreichbar sind (Ohme et al., 2024). Studien, die die Effekte von Zuwendung zu Falsch-
nachrichten oder Hasskommentaren messen, setzen oft experimentelle Verfahren ein, bei 
denen einzelne Inhalte verwendet werden, um deren Auswirkungen auf Einstellungen oder 
Verhalten zu zeigen. Wie auch in der medizinischen oder psychologischen Forschung sind 
diese Studiendesigns hilfreich, um kausale Argumentationen aufzubauen. Sie sind jedoch 
deutlich eingeschränkt in ihrer ökologischen Validität, also beim Gütekriterium, wie gut sie 
auf die realistische Nutzungssituation übertragbar sind. 

Um dies zu veranschaulichen: Eine Studie, die Effekte von Exposure zu einer Hassnachricht 
auf das Wohlbefinden misst, erfasst im realen Nutzungsalltag nur wenige Sekunden oder 
Minuten der Nutzung sozialer Medien, die je nach Alter bei 1,5 bis 3 Stunden täglich liegen 
(bitkom, 2024; Vodafone Stiftung, 2025) basierend auf den schon erwähnten, nicht fehler-
freien Selbstauskünften). Die schnelle Aufeinanderfolge von Inhalten in einer realen Nut-
zungs-Umgebung würde es jedoch erforderlich machen, die Nacheinander-Nutzung ver-
schiedener Inhalte zu messen, um zu erfassen, wie lange ein Effekt auf das Wohlbefinden 
anhält, wenn danach weitere Inhalts-Nutzung folgt. Die Sequenzen von Inhalten sind also ein 
entscheidender Schlüssel zur Messung von Plattform-Effekten. Diese liegen der Forschung 
allerdings selten vor. Methoden wie Datenspenden, bei denen Nutzende ihre Nutzungsdaten 
auf Plattformen im Rahmen des Rechts der DSGVO anfragen und diese dann Forschenden 
zur Verfügung stellen (z. B Ohme et al., 2024), oder neu eingerichtete Datenzugänge nach 
Artikel 40 des Digital Services Acts (DSA) (z. B Seiling et al., 2025), können hier Abhilfe schaf-
fen. Studien, die diese Inhaltssequenzen berücksichtigen, werden in der aktuellen Debatte 
jedoch kaum berücksichtigt, auch weil es davon bisher zu wenige gibt. Eine experimentel-
le Studie lässt sich schneller und mit weniger Aufwand durchführen als eine Langzeitana-
lyse von Inhaltsdaten, die zudem durch aufwendige Klassifikationsverfahren für Inhalte in 
hyperdiversen Inhaltssequenzen erschwert wird.

Weiterhin findet sich in Forschungsarbeiten ein starker Fokus auf Querschnitsstudien, die 
die Nutzung und Wirkung sozialer Medien vergleichend zu einem Zeitpunkt messen. Dies hat 
unbestreitbar den Vorteil, dass damit initial Zusammenhänge zwischen Variablen auf Grup-
penebene untersucht werden können, doch hat diese Methode auch den Nachteil, dass keine 
Rückschlüsse auf die Kausalität der Zusammenhänge möglich sind (Maxwell & Cole, 2007). 
Während Kausalität durch experimentelle Studien durchaus zufriedenstellend angestrebt 
werden kann, kann diese Methode die hyperdiverse Plattformnutzung nur unzureichend ab-
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bilden. Hinreichend große Randomized Controlled Trials, bei denen einzelne Nutzungspara-
meter in zufällig ausgewählten Gruppen verändert werden und so ihre Wirkung über lange 
Zeit und unter realen Nutzungsbedingungen getestet werden kann, werden selten durchge-
führt. Während im medizinischen Kontext zwei Gruppen ihr Leben normal weiterleben und 
nur die Einnahme eines Medikaments verändert wird, um anschließend auf seine Wirkung 
unter realen Umständen zu schließen, lassen sich solche Manipulationen im Kontext sozialer 
Medien nur schwer durchführen. Erstens, weil eine Einschränkung des Nutzungsverhaltens 
über einen längeren Zeitraum eine deutlich größere Einschränkung für Nutzende im Alltag 
bedeutet als in der Regel die Einnahme eines Medikaments. Zweitens, weil eine Nichtnutzung 
das oben beschriebene Problem der hyperdiversen Plattforminhalte nicht adressieren würde. 
Studien, die versucht haben, die Anzahl der Push-Nachrichten von Nutzenden randomisiert 
zu reduzieren, haben hier keine Unterschiede in ihrer Wirkung auf digitales Wohlbefinden 
festgestellt (z. B Dekker et al., 2025). Das liegt aber sehr wahrscheinlich daran, dass es nicht 
die Anzahl der Push-Nachrichten ist, die z. B Stress verursacht, sondern die Art und Inhalte 
dieser Nachrichten. Diese Art von Manipulation des Nutzungsverhaltens ist mit den aktuellen 
Methoden fast unmöglich. Die Betreiber:innen digitaler Plattformen können tagtäglich soge-
nannte „A/B-Tests“ an ihren Nutzenden durchführen, um bessere Umsätze und höhere Nut-
zungszeiten zu erzielen (Krause et al., 2025); über diese Option verfügt die Wissenschaft nicht.

Querschnittliche Studien bilden nur eine Momentaufnahme ab und erlauben keine Aussa-
gen darüber, wie sich Zusammenhänge innerhalb von Personen über die Zeit entwickeln. 
Während solche (nomothetischen) Ansätze Unterschiede zwischen Personen zu einem 
Zeitpunkt untersuchen (z. B „Haben Personen mit häufiger Social-Media-Nutzung stärkere 
Angstsymptome?“), betrachten ideographische Ansätze Veränderungen innerhalb einzelner 
Personen über die Zeit (z. B „Zeigt eine Person an Tagen mit intensiverer Nutzung stärkere 
Angstsymptome?“). Um verlässlich zu untersuchen, wie die Social-Media-Nutzung das Wohl-
befinden beeinflusst, sind daher längsschnittliche Studien besser geeignet (z. B McLaughlin 
et al., 2024; Zhang et al., 2022).

Idiographische Studien berücksichtigen zudem, dass Nutzende unterschiedlich auf Medien 
reagieren (Beyens et al., 2020). Sie sind besonders geeignet, Veränderungen im Zeitverlauf 
zu erfassen, etwa bei Stress oder Wohlbefinden, und den Einfluss einzelner Faktoren sta-
tistisch zu analysieren. Dafür ist jedoch notwendig, dass zentrale Variablen wiederholt und 
vergleichbar gemessen werden, etwa indem Mediennutzung und politisches Interesse über 
mehrere Monate hinweg regelmäßig erhoben werden oder tägliche Messungen der Smart-
phone-Nutzung und des Stresslevels erfolgen (z. B durch Medientagebücher oder Experien-
ce Sampling). Die stark variierende und schnell wechselnde Inhaltsnutzung auf Plattformen 
erschwert solche Ansätze jedoch. Es gibt sehr viele potenzielle Einflussfaktoren (z. B einzelne 
Videos), aber nur wenige gut messbare Outcomes wie Stress oder Wohlbefinden. Diese las-
sen sich nicht sinnvoll mit jedem einzelnen Inhalt verknüpfen, ohne Teilnehmende unver-
hältnismäßig zu belasten.
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Aktuell besteht die Lösung im Aggregieren der hyperdiversen Inhaltsdaten auf die Frequenz 
der Ebene der Messung der abhängigen Variablen (also z. B einmal am Tag). Diese Ansätze 
sind eine hilfreiche Annäherung an Kausalaussagen über Inhaltseffekte, aber sie werden der 
hyperdiversen Inhaltsstruktur der Plattformnutzung weiterhin nicht gerecht. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Nutzung sozialer Medien stets in einen sozialen Kon-
text eingebettet ist und nicht isoliert erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist es relevant zu be-
trachten, wodurch das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflusst wird, wobei 
insbesondere in jungen Jahren das Verhalten der Eltern oder anderer nahestehender Bezugs-
personen eine zentrale Determinante des eigenen Verhaltens darstellt (Lauricella et al., 2015).

Da Plattformbetreiber:innen auf psychologische Mechanismen zurückgreifen, die darauf 
ausgelegt sind, Nutzende möglichst lange zu binden (z. B automatisch nachladende Feeds; 
Montag et al., 2019), und diese Mechanismen altersunabhängig wirken können, sollte ein 
wirksamer Schutz – über Kinder und Jugendliche hinaus –populationsweit gedacht werden. 
Plattform-Mechanismen, die problematische Nutzungsmuster begünstigen und z. B Kon-
flikte und polarisierende Interaktionen zwischen Nutzenden verstärken, unterstreichen die 
Relevanz eines solchen populationsweiten Ansatzes.

Die Relevanz sogenannter „addictive designs“ unterstreichen auch die vorläufigen Ergeb-
nisse einer Untersuchung der Europäischen Kommission (2026). Diese hat vorläufig erge-
ben, dass TikTok nicht angemessen bewertet hat, wie Suchtmerkmale das körperliche und 
geistige Wohlbefinden seiner Nutzer:innen, einschließlich Minderjähriger und schutzbe-
dürftiger Erwachsener, beeinträchtigen könnten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
vorläufigen Ergebnisse im Februar 2026 ist die Kommission der Auffassung, dass TikTok 
das grundlegende Design seines Dienstes ändern muss. Als Beispiele nennt die Europäische 
Kommission die Deaktivierung suchtfördernder Funktionen wie „unendliches Scrollen“, 
die Implementierung wirksamer „Bildschirmzeitunterbrechungen“ und die Anpassung des 
Empfehlungssystems.

2.3	 Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass empirische Studien die Nutzung sozialer Medien 
differenziert nach Aktivitäten und Inhalten erfassen sollten, die Nutzung außerhalb des Labors 
über längere Zeiträume betrachten sollten, um Kausalzusammenhänge aufdecken zu können, 
und auch die unterschiedlichen Eigenschaften der Nutzenden und des sozialen Kontexts be-
rücksichtigen sollten. Darüber hinaus wirken die psychologischen Mechanismen der Plattfor-
men grundsätzlich nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern bei allen Nutzenden, so-
dass auch in anderen Gruppen die möglichen negativen Wirkungen untersucht werden sollten.
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Diesen Anforderungen werden bislang nur wenige empirische Studien gerecht. Die empiri-
sche Evidenz negativer Wirkungen sozialer Medien ist daher noch relativ unsicher. Gleich-
wohl erfordert das Vorsorgeprinzip, dass nicht abgewartet werden kann, bis eine starke 
empirische Evidenz vorliegt, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Besser geeignet sind 
unterschiedlich hohe Evidenzschwellen, abhängig vom Schweregrad der vermuteten Schä-
den (Orben & Matias, 2025).

Notwendig sind die Förderung von Forschung, wie sie hier skizziert wurde, und die fort-
laufende Bewertung der Risiken durch eine unabhängige Monitoring-Einrichtung. Hand-
lungsempfehlungen, besonders Zugangsbeschränkungen, sollten auf der Grundlage einer 
Gesamtabwägung aller Schadens- und Nutzenkategorien (Sanders et al., 2024) formuliert 
werden, differenziert nach Nutzendengruppen. Zu berücksichtigen wären auch der positive 
Beitrag sozialer Medien, z. B zum Wohlbefinden (Beyens et al., 2024; Blake et al., 2025), und 
langfristige Auswirkungen, etwa für die Mediensozialisation.

Zugangsbeschränkungen zum Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen sind nur eine Hand-
lungsoption. Weitere Optionen (van der Linden, 2026) sind die Regulierung von Plattform-
Unternehmen und anderer Akteur:innen, die im Netz kommunizieren, die Förderung der 
Digital Literacy der verschiedenen Nutzendengruppen für einen reflektierten und resilien-
ten Umgang mit sozialen Medien sowie die Schaffung besserer, d. h. gemeinwohlorientier-
ter Angebots-Alternativen. Letzteres fällt als Aufgabe besonders dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk zu (z. B im Rahmen des ARD/ZDF-Jugendangebots „funk“). Die im Koalitionsver-
trag angekündigte europäische Medienplattform könnte ebenfalls der Förderung geeig-
neter Angebote dienen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen (Zugangsbeschränkungen, 
Plattformregulierung, Digital Literacy, bessere Angebots-Alternativen) bedarf ebenfalls der 
fortlaufenden wissenschaftlichen Evaluierung. So muss z. B die Effektivität von Zugangsbe-
schränkungen (Burnell et al., 2025; Goodyear et al., 2025) und jene der Vermittlung von Digital 
Literacy (Li et al., 2025) empirisch überprüft werden. Es sollte ein umfassendes Framework 
entwickelt werden, in dem die verschiedenen möglichen Maßnahmen, ihre Wirksamkeit und 
ihre Bewertung aufeinander abgestimmt sind. 

Die bestehenden und möglichen rechtlichen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen werden im nächsten Kapitel diskutiert.
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3	 Rechtliche Erwägungen zum  
Social-Media-Verbot

Die rechtliche Bewertung eines gesetzlich verankerten Social-Media-Verbotes für Jugend-
liche bis zu einem bestimmten Alter umfasst Fragen der unionsrechtlichen Vollharmoni-
sierung, grundrechtlicher Abwägungen und nationaler Jugendschutzregelungen. Auf na-
tionaler Ebene ist der Ausgangspunkt die staatliche Schutzpflicht gegenüber Kindern und 
Jugendlichen, die sich aus Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 
2 Satz 2 GG ergibt. Diese Schutzpflicht legitimiert staatliches Handeln zur Abwehr von Ent-
wicklungsgefahren, begründet jedoch keine schrankenlose Eingriffsbefugnis. Vielmehr ist 
der nationale Gesetzgeber gehalten, Schutzmaßnahmen so auszugestalten, dass sie die 
Grundrechte der betroffenen Kinder, ihrer Eltern sowie der Anbietenden digitaler Dienste 
möglichst schonen und zugleich mit den bestehenden europäischen Regulierungsstruktu-
ren kompatibel sind.

3.1	 Unionsrechtlicher Rahmen

Digital Services Act, Anwendungsvorrang des Unionsrechts und Herkunftslandprinzip

Mit dem Digital Services Act (DSA) hat die Europäische Union seit dem 17. Februar 2024 einen 
unmittelbar geltenden, weitgehend vollharmonisierten Rechtsrahmen für Online-Vermitt-
lungsdienste geschaffen. Soziale Netzwerke wie Facebook, X, Instagram oder TikTok fallen 
in den Anwendungsbereich des DSA. Sie stellen Online-Plattformen nach Art. 3 Buchstabe i 
DSA dar. Darüber hinaus stellen die vorgenannten Plattformen Very Large Online Platforms 
(VLOPs) dar. Für sie gelten daher neben den zusätzlichen Bestimmungen, die für alle Online-
Plattformen gelten, auch die Bestimmungen zu systemischen Risiken. Gemäß Art. 34 Abs. 1 
Satz 1 DSA müssen die Anbietenden die systemischen Risiken ihrer Online-Plattformen ein-
mal jährlich sowie vor Einführung neuer Funktionen selbst bewerten. Gemäß Art. 35 Abs. 1 S. 
1 DSA kommt ihnen diesbezüglich eine Risikominderungspflicht zu, wobei sie die betroffe-
nen Interessen gegeneinander abwägen müssen. Der Schutz Minderjähriger ist im DSA aus-
drücklich als eigenständiges Regulierungsziel verankert. Art. 28 Abs. 1 DSA verpflichtet An-
bietende von Online-Plattformen, die für Minderjährige zugänglich sind, zu geeigneten und 
verhältnismäßigen Maßnahmen, um ein hohes Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz 
zu gewährleisten. Maßgeblich ist dabei nicht eine formale Altersadressierung des Angebots, 
sondern die faktische Zugänglichkeit für Minderjährige (Jandt, 2025, 69 ff.). Die Vorschrift 
wird seit Juli 2025 durch umfangreiche Leitlinien konkretisiert (Europäische Kommission, 
2025; von Petersdorff, 2025, S. 669). Die Jugendschutzvorgaben des Art. 28 Abs. 1 DSA gelten 
und unterliegen der Überwachung und Durchsetzung durch die EU-Kommission und auf 
nationaler Ebene der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (Vgl. Art. 56 DSA 
bzw. Artt. 49, 52 DSA iVm § 12 Abs. 2 DDG, §§ 24a Abs. 1, 24b JuSchG).
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Der Digital Services Act (DSA) verfolgt einen risikobasierten Ansatz: Plattformen sollen Ri-
siken für Minderjährige identifizieren, bewerten und durch strukturelle Maßnahmen redu-
zieren. Für sehr große Online-Plattformen werden diese Pflichten durch die Risikoanalysen 
nach Art. 34 DSA und die Risikominderungsmaßnahmen nach Art. 35 DSA weiter verdichtet. 
Der unionsrechtliche Regelungsansatz zielt damit nicht auf den Ausschluss Minderjähriger 
aus digitalen Kommunikationsräumen, sondern auf eine altersangemessene Gestaltung 
dieser Räume (Jandt, 2025, 73 f.).

Zwar sehen die Leitlinien der Europäischen Kommission zu Art. 28 DSA unter 6.1.3.1 („Al-
tersüberprüfung“), Nr. 37 Buchstabe d), vor, dass Zugangsbeschränkungen unter Einsatz von 
Altersverifikationsmethoden unter bestimmten Umständen eine geeignete und verhältnis-
mäßige Maßnahme darstellen können. Voraussetzung ist jedoch ausdrücklich, dass ein ent-
sprechendes Mindestalter „im Einklang mit dem Unionsrecht“ vorgesehen ist. Dieser Zusatz 
ist von zentraler Bedeutung, da er den nationalen Gestaltungsspielraum begrenzt und klar-
stellt, dass entsprechende Maßnahmen in die unionsrechtliche Systematik – insbesondere 
den DSA – eingebettet sein müssen.

Zudem ist zwischen „Zugangsbeschränkungen“ und einem vollständigen Zugangsausschluss 
zu differenzieren. Der Begriff der Zugangsbeschränkung impliziert begrifflich keine voll-
ständige Exklusion, sondern umfasst auch abgestufte oder konditionierte Zugangsformen. 
Die Leitlinien liefern daher keine eindeutige Grundlage für pauschale Verbotsregelungen.

Darüber hinaus ist die Formulierung der Kommission auslegungsbedürftig, wonach ein 
Mindestalter für den Zugang zu „bestimmten Produkten oder Diensten“, die auf einer On-
line-Plattform angeboten werden, vorgesehen werden kann. Zwar sind soziale Netzwerke als 
Dienste im Sinne des Unionsrechts zu qualifizieren, dem Wortlaut der Leitlinien lässt sich 
jedoch keine eindeutige Aussage dahingehend entnehmen, dass ein Mindestalter für den 
Zugang zu gesamten sozialen Netzwerken als solchen intendiert ist. Die Reichweite dieser 
Formulierung bleibt daher unklar.

Schließlich hat die Europäische Kommission wiederholt betont, dass sie nationale Sonder-
wege bei der Regulierung von Vermittlungsdiensten ablehnt (Europäische Kommission, 
2025). Dies spricht aus Sicht des Weizenbaum-Instituts gegen eine extensive Auslegung der 
Leitlinien im Sinne einer unionsrechtlichen Öffnung für nationale Zugangsverbote.

Insbesondere vor dem Hintergrund des DSA ist der nationale Gestaltungsspielraum der Mit-
gliedstaaten aus Sicht des Weizenbaum-Instituts begrenzt. Nationale Regelungen, die den 
Zugang Minderjähriger zu sozialen Netzwerken pauschal untersagen oder faktisch unmöglich 
machen, könnten aus Sicht des Weizenbaum-Instituts in einen durch den DSA abschließend 
geregelten Bereich eingreifen. Aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts wären 
solche Regelungen nicht anwendbar, sofern sie denselben Regelungsgegenstand betreffen 
oder die Zielsetzung des DSA konterkarieren. In Erwägungsgrund 9 des DSA wird betont, dass 
die Mitgliedstaaten keine zusätzlichen nationalen Anforderungen schaffen sollen, mit der 
Ausnahme, derartige Möglichkeiten sind ausdrücklich in der Verordnung selbst vorgesehen. 
Die vollständige Harmonisierung wird insbesondere als Ziel benannt. Konkret heißt es: 
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„Mit dieser Verordnung werden die für Vermittlungsdienste im Binnenmarkt geltenden 
Vorschriften vollständig harmonisiert, um ein sicheres, berechenbares und vertrauens-
würdiges Online-Umfeld sicherzustellen, dass der Verbreitung rechtswidriger Online-
Inhalte und den gesellschaftlichen Risiken, die die Verbreitung von Desinformation oder 
anderen Inhalten mit sich bringen kann, entgegenwirkt, und in dem die in der Charta 
verankerten Grundrechte wirksam geschützt und Innovationen gefördert werden. Da-
her sollten die Mitgliedstaaten keine zusätzlichen nationalen Anforderungen in Bezug 
auf die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallenden Bereiche erlassen oder 
beibehalten, es sei denn, dies ist in dieser Verordnung ausdrücklich vorgesehen, da dies 
die direkte und einheitliche Anwendung der für die Anbieter von Vermittlungsdiensten 
geltenden vollständig harmonisierten Vorschriften im Einklang mit den Zielen dieser 
Verordnung beeinträchtigen würde. Dies sollte die Möglichkeit unberührt lassen, ande-
re nationale Rechtsvorschriften, die für Anbieter von Vermittlungsdiensten gelten, im 
Einklang mit dem Unionsrecht anzuwenden; dies gilt auch für die Richtlinie 2000/31/EG, 
insbesondere deren Artikel 3, soweit die nationalen Rechtsvorschriften einem anderen 
berechtigten öffentlichen Interesse dienen als diese Verordnung.” 

Gemäß Art. 56 Abs. 1 DSA gilt zudem grundsätzlich das Herkunftslandprinzip. Danach ver-
fügt derjenige Mitgliedstaat, in dem sich die Hauptniederlassung des Anbietenden eines 
Vermittlungsdienstes befindet, über die ausschließlichen Befugnisse, diese Verordnung zu 
überwachen und durchzusetzen (Müller-Terpitz, 2024). Der Sitz der sehr großen Online-
Plattformen im Bereich Social Media, wie z. B Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), TikTok 
Technology Limited und Twitter International Unlimited Company (TIUC) befindet sich in Ir-
land (Deutscher Bundestag, 2026). Im Digitale-Dienste-Gesetz vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 149), das durch Artikel 26 Absatz 2 des Gesetzes vom 25. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 81) 
geändert worden ist (Digitale-Dienste-Gesetz (DDG)), das die Aufsichtsstruktur hinsichtlich 
der DSA-Vorgaben entsprechend Art. 49 Abs. 1 und Abs. 3 DSA in Deutschland regelt, ist das 
Herkunftslandprinzip in § 3 Abs. 1 DDG. Von diesem Prinzip kann nach der Rechtsprechung 
des EuGH (EuGH, 2024, NJW 2024, 20) gerade keine Ausnahme zugunsten nationaler abs-
trakt-genereller Regelungen hinsichtlich struktureller Vorsorgemaßnahmen sozialer Me-
dien gemacht werden. Da die großen Social-Media-Plattformen, wie bereits erwähnt, ihre 
europäische Hauptniederlassung regelmäßig in Irland haben, wären deutsche Verbotsge-
setze ihnen gegenüber nicht durchsetzbar. Ein nationales Social-Media-Verbot wäre daher 
aus Sicht des Weizenbaum-Instituts nicht nur unionsrechtlich angreifbar, sondern auch 
vollzugstechnisch weitgehend wirkungslos.

AVMD-Richtlinie

Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL) eröffnet aus Sicht des Weizen-
baum-Instituts keinen Ansatz für umfassende Social-Media-Verbote. Zwar verpflichtet Art. 
28b AVMD-RL die Mitgliedstaaten, Video-Sharing-Plattformen zu Maßnahmen zum Schutz 
Minderjähriger vor entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten, einschließlich möglicher Al-
tersverifikationssysteme. Diese Norm ist jedoch in mehrfacher Hinsicht begrenzt: Sie erfasst 
ausschließlich videobasierte Dienste und legitimiert lediglich inhaltsbezogene Schutzmaß-
nahmen, nicht jedoch plattformweite oder dienstekategorieübergreifende Zugangsverbote. Ein 
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Social-Media-Verbot, das auch bild- oder textbasierte Dienste erfasst, lässt sich daher aus Sicht 
des Weizenbaum-Instituts nicht überzeugend auf Art. 28b AVMD-RL stützen (Jandt, 2025, 72 f.).

Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs

Abschließend bleibt zu betonen, dass nur der Europäische Gerichtshof (EuGH) über die Fra-
ge der verbleibenden Regelungsspielräume der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Social-Me-
dia-Plattformen entscheiden kann.

3.2	 Grundrechtliche Erwägungen

Unabhängig von unionsrechtlichen Kompetenzfragen wirft ein Social-Media-Verbot jedoch 
auch erhebliche grundrechtliche Fragen auf. Für Kinder und Jugendliche sind insbesondere 
die Informations- und die Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG sowie das Recht auf freie 
Persönlichkeitsentfaltung, Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, betroffen. Begreift 
man die Kommunikation von Minderjährigen in sozialen Netzwerken als Verlängerung des 
physischen Alltags, muss auch die Darstellung der Person in diesen Netzwerken als Erwei-
terung der Darstellung der Persönlichkeit betrachtet werden, die in erheblichem Umfang 
persönlichkeitsrechtsrelevant ist. Der grundsätzliche Ausschluss der Minderjährigen von 
diesen Kommunikationsmitteln stellt daher einen Eingriff in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht der Minderjährigen dar. Ergänzend ist die UN-Kinderrechtskonvention heranzu-
ziehen, die neben Schutzrechten ausdrücklich Rechte auf Teilhabe, Befähigung und Berück-
sichtigung der Meinung des Kindes normiert (insbesondere Art. 12 UN-KRK). Ein pauschaler 
Ausschluss aus zentralen digitalen Kommunikationsräumen würde diese Teilhaberechte 
von Kindern im Wirkbereich von sozialen Medien stark einschränken.

Zentrale Bedeutung kommt zudem dem elterlichen Erziehungsrecht, Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, 
zu. Wie Beater hervorhebt, ist effektiver Minderjährigenschutz im digitalen Raum grund-
sätzlich auf die Einbindung elterlicher Verantwortung angelegt und nicht auf deren dauer-
hafte Verdrängung durch staatliche Vorgaben; das grundrechtlich gewährleistete Erzie-
hungsrecht der Eltern umfasst dabei gegebenenfalls auch ihre Entscheidung, Medieninhalte 
ihren Kindern zugänglich zu machen, die sich potenziell schädlich auswirken können (Be-
ater, 2024). Ein staatlich angeordnetes Totalverbot würde Eltern die Möglichkeit nehmen, 
eigenverantwortlich über Art und Umfang der Mediennutzung ihrer Kinder zu entscheiden 
(BVerfG, 1991, NJW 1991, 1471–1472; Liesching 2026). Die staatliche Schutzpflicht kann Ein-
griffe bei konkreten Kindeswohlgefährdungen rechtfertigen, ein abstrakt-generelles Verbot 
unabhängig von individueller Reife, elterlicher Begleitung oder familiärem Kontext ist je-
doch aus Sicht des Weizenbaum-Instituts kritisch anzusehen (Liesching. 2026).

Die sozialen Netzwerke stellen Eltern vor neue Erziehungsfragen. Dabei bilden die sozialen 
Netzwerke jedoch nur einen Teilbereich möglicherweise problematischer Internetnutzun-
gen, zu denen etwa auch das Gaming sowie die Nutzung von Videoplattformen wie YouTube 
und Messengerdiensten oder der Konsum von Online-Pornographie gehören (Kammerl et 
al., 2019, S. 90). Eltern haben im Rahmen der elterlichen Verantwortung für das Kind, dessen 
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Medienverhalten zu begleiten. Diesbezüglich bestehen gegenüber dem analogen Bereich 
einige Besonderheiten, die den Eltern die zielsichere Erfüllung dieser Verantwortung er-
schweren: In der Regel verfügen die Kinder über mobile Geräte, deren Nutzungsdauer und 
-umfang sich schwer einschätzen lassen. Ferner ist die Menge der Angebote unüberschau-
bar und wechselhaft, sodass Eltern Schwierigkeiten haben, die Eignung des jeweiligen Ange-
bots für das Kind zu beurteilen. Vor diesem Hintergrund besteht eine besondere Schwierig-
keit, bei der Ausübung der Sorge das Persönlichkeitsrecht des Kindes mit den Gefahren der 
Nutzung sozialer Medien abzuwägen und angemessene Entscheidungen zu treffen. Dabei 
haben sie zu berücksichtigen, dass sich ein unvorsichtiges Verhalten ihres Kindes in sozia-
len Medien und ein Preisgeben bestimmter, insbesondere personenbezogener, Daten nach-
teilig auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausprägung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts auswirken können. Es kann also eine gegenwärtige Beschränkung des 
Persönlichkeitsrechts ggf. geeignet sein, eine zukünftige Beeinträchtigung des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung zu vermeiden (Armend-Traut & Bongartz, 2026). Auch 
die Anbietenden sozialer Netzwerke können sich auf Grundrechte berufen, insbesondere 
auf die Berufsfreiheit aus Art. 12 GG.

Der zentrale Prüfungsmaßstab im Rahmen der Prüfung der Rechtfertigung der Grund-
rechtseingriffe ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ein Verbot müsste ein legitimes 
Ziel verfolgen, geeignet, erforderlich und angemessen sein.

Das Ziel eines Social-Media-Verbots für Jugendliche bis zu einem bestimmten Alter, der 
Schutz vor schädlichen Einflussfaktoren auf ihre körperliche und psychische Gesundheit, ist 
als legitim anzusehen und könnte aufgrund der staatlichen Schutzpflicht sogar geboten sein.

Im Rahmen der Prüfung der Geeignetheit eines Social-Media-Verbots ist jedoch aus Sicht des 
Weizenbaum-Instituts zu beachten, dass die bisherige empirische Forschung zu den Wirkun-
gen sozialer Medien auf das Wohlbefinden junger Menschen – wie oben besprochen – ein kom-
plexes Bild zeichnet, in dem negative Effekte stark kontextabhängig sind. Pauschale Kausalzu-
sammenhänge lassen sich nicht belegen. Die Forschung verdeutlicht zudem, dass Wirkungen 
weniger von der Nutzungsdauer als vielmehr von individuellen Faktoren, Nutzungsweisen 
und konkreten Inhalten abhängen. Ein pauschales Verbot adressiert diese Differenzierungen 
nicht und ist daher strukturell wenig geeignet, um gezielt problematische Nutzung zu redu-
zieren. Negative Effekte treten vor allem bei problematischer oder dysfunktionaler Nutzung 
sowie bei bestimmten Inhalten (z. B Hate Speech, bildbasierte Gewalt) auf. Ein generelles Ver-
bot setzt jedoch nicht an diesen spezifischen Risikofaktoren an, sondern erfasst auch poten-
ziell neutrale oder positive Nutzungsformen. Die Aussagekraft der bestehenden Studien ist 
durch Messprobleme (z. B Selbstauskünfte, reine Zeitmaße), fehlende Inhaltsdaten und be-
grenzte Kausalitätsnachweise eingeschränkt. Hinzu kommt die erhebliche technische Um-
gehbarkeit nationaler Verbote, etwa durch VPN-Dienste oder den Wechsel auf nicht regulierte 
Plattformen bzw. Messengerdienste (Jandt, 2025, 70 ff.; Beater, 2024, 833 ff.).

Wie sowohl Jandt als auch Beater herausarbeiten, liegt ein zentrales Risiko sozialer Netzwer-
ke weniger in der bloßen Nutzung als vielmehr in spezifischen Gestaltungsentscheidungen, 
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etwa hinsichtlich algorithmischer Verstärkung, „addictive designs”, Sichtbarkeit sozialer Ver-
gleiche oder der Verarbeitung personenbezogener Daten und konkreten Plattformmechanis-
men (Jandt, 2025, 70ff.; Beater, 2024, 833 ff.). Ein pauschales Nutzungsverbot adressiert diese 
strukturellen Ursachen nicht. Gesetzliche Verpflichtungen gegenüber den Anbietenden so-
zialer Medien, insbesondere hinsichtlich des Plattformdesigns oder der Inhaltsmoderation, 
und die Durchsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtungen mit spürbaren Sanktionen sind 
ebenfalls wichtige Mittel zur umfassenden Erreichung des Ziels, Jugendliche zu schützen. 

Mit dem DSA existiert bereits ein unionsrechtlich vorgegebenes Instrumentarium, das auf 
strukturelle Risikominderung und Plattformverantwortung. Altersgerechte Gestaltungs-
pflichten, Einschränkungen algorithmischer Verstärkung, das Verbot personalisierter Wer-
bung gegenüber Minderjährigen (Art. 28 Abs. 2 DSA) sowie verbesserte Melde- und Abhilfe-
verfahren stellen mildere Mittel dar, die geeignet sein könnten, Risiken zu reduzieren, ohne 
Kommunikations- und Teilhaberechte vollständig auszuschließen. 

Die Evaluation der Anwendung und des Vollzugs des DSA kann weitere Erkenntnisse hin-
sichtlich der Frage der Erforderlichkeit weiterer Maßnahmen ergeben. Eine Untersuchung 
des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. zeigt beispielsweise, dass sehr große Online-
Plattformen zentrale Vorgaben zu Melde- und Beschwerdeverfahren (Art. 16, 20 DSA) bis-
lang teils nur unzureichend umsetzen. Es bestehen Defizite bei Zugänglichkeit, Transparenz, 
Begründungspflichten und beim Schutz Minderjähriger; zudem erschweren gestaltungsbe-
dingte Hürden („dark patterns”) die effektive Wahrnehmung von Rechten (Verbraucherzent-
rale Bundesverband e.V., 2026).

Diese Defizite sprechen für eine konsequente Durchsetzung der bestehenden rechtlichen 
Möglichkeiten und deren entsprechende Evaluation. Für diese ist aus Forschungssicht sehr 
relevant, dass Inhaltsdaten von den Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Aus Sicht 
des Weizenbaum-Instituts sollten die Plattformen noch stärker kontrolliert und in Verant-
wortung genommen werden und Datenzugang sowie Mittel für die bessere Erforschung zur 
Verfügung gestellt werden.

Vor dem Hintergrund der Klage einer 20-Jährigen in den USA gegen Instagram und YouTube 
hat das Urteil nun gezeigt, wie die Justiz weltweit eine entscheidende Rolle bei der Beantwor-
tung der Frage, wer wann verantwortlich ist, einnehmen kann. Sie machte geltend, dass ihre 
Depressionen und Angstzustände wesentlich durch die Nutzung dieser Dienste verursacht 
worden seien. Der Kern ihres Vorwurfs ist nicht primär der Inhalt einzelner Beiträge, son-
dern das gezielte Design der Plattformen: Funktionen wie „endloses Scrollen“, algorithmische 
Empfehlungssysteme sowie bildverändernde Filter hätten dazu beigetragen, ein suchtähn-
liches Nutzungsverhalten zu fördern und ihr Selbstbild negativ zu beeinflussen. Die beklag-
ten Unternehmen beriefen sich demgegenüber auf ‚Section 230‘, eine zentrale Vorschrift des 
US-Rechts, die Plattformen grundsätzlich vor Haftung für von Nutzenden erstellte Inhalte 
schützt. Ihr Argument lautete, etwaige Schäden seien auf Inhalte Dritter zurückzuführen, 
nicht auf eigenes Verhalten. Die zuständige Richterin Carolyn Kuhl stellte bereits vor Urteils-
abfassung klar, dass dieser Haftungsschutz nicht zwingend greift, wenn der geltend gemach-
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te Schaden auf das Plattformdesign selbst zurückzuführen ist. Insbesondere wurde hervor-
gehoben, dass es Anhaltspunkte dafür geben könne, dass bestimmte Funktionen gezielt 
auf eine intensive und potenziell zwanghafte Nutzung ausgerichtet sind (Deutschlandfunk, 
2026). In der Urteilsbegründung heißt es, die Konzerne Meta und Alphabet handelten fahr-
lässig bei der Gestaltung und dem Betrieb ihrer Plattformen. Sie hätten gewusst oder wissen 
müssen, dass ihre Dienste eine Gefahr für Minderjährige darstellen, und hätten die Nutzer 
nicht ausreichend vor den Risiken gewarnt. Instagram-Betreiber Meta und Google-Mutter-
konzern Alphabet wiesen die Entscheidung der Jury zurück und kündigten an, in Berufung 
zu gehen. Snapchat und TikTok waren ursprünglich ebenfalls verklagt worden, hatten sich 
jedoch vor Prozessbeginn mit der Klägerin auf einen Vergleich geeinigt. (Tagesschau, 2026d).

Der in den USA verhandelte Fall gegen Instagram und YouTube verdeutlicht exemplarisch, 
dass potenzielle Schäden sozialer Medien nicht allein auf nutzergenerierte Inhalte (z. B 
„Hate Speech”) zurückzuführen sind, sondern auch aus dem Plattformdesign (z. B „addicti-
ve designs” und „dark patterns”) selbst resultieren können. Die gerichtliche Prüfung, ob das 
Design eine Haftung begründet, verschiebt den Fokus von individuellen Nutzungsentschei-
dungen und von der Frage nach altersspezifischen Zugangsverboten hin zu strukturellen 
Verantwortlichkeiten der Anbietenden. Statt Plattformen mittelbar durch Nutzungsverbote 
zu regulieren, die unmittelbare Folgen für Jugendliche haben, spricht vieles dafür, bestehen-
de Pflichten konsequent durchzusetzen und insbesondere spürbare Sanktionen auszuspre-
chen, damit Anbietende von sozialen Medien bereits im Vorfeld die im DSA vorgesehenen 
Bestimmungen, insbesondere risikominimierende Designentscheidungen, einhalten. Zu-
dem könnte der DSA auf EU-Ebene im Rahmen einer weiteren „Digital Omnibus“-Initiative, 
sofern geboten, nachgeschärft werden. Die in Art. 34 Abs. 1 S. 1 DSA statuierte Selbstbewer-
tungspflicht der Anbietenden von VLOPs könnte beispielsweise durch externe Audits unter 
Einbeziehung der Betroffenenperspektive gestärkt werden. 

Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, das in Art. 26 DSA verankerte Verbot personalisier-
ter Werbung, die auf einem Profiling unter Verwendung besonders sensibler personenbezo-
gener Daten beruht, zu verstärken. Dieses Verbot gilt für alle Online-Plattformen. In Art. 28 
Abs. 2 DSA ist ein generelles Verbot personalisierter Werbung auf Grundlage von Profiling 
für Minderjährige enthalten. Derzeit gibt es noch keine kohärenten Regelungen zur Alters-
detektion oder -verifikation auf europäischer Ebene. Die Anbietenden sind zu geeigneten 
und verhältnismäßigen Maßnahmen angehalten, die innerhalb der EU, insbesondere im 
Einklang mit der KI-VO und der DSG-VO, sein müssen. Sofern das Verbot personalisierter 
Werbung auf Grundlage von Profiling gegenüber allen Nutzenden, unabhängig von ihrem 
Alter, gelten würde, d.h. Art. 26 würde nicht mehr den Einschub enthalten, dass Profiling für 
Volljährige nur unter Verwendung besonders sensibler personenbezogener Daten, verbo-
ten ist, sondern generell, würde dies bereits ohne Nutzungsverbote, Altersdetektions- oder 
Altersverfikationssysteme, zu einer sicheren Plattformnutzung für alle Nutzenden führen.
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3.3	 Jugendschutz

Jugendschutzgesetz

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) verfolgt einen differenzierten Ansatz, der an die Art der 
Inhalte und die daraus resultierenden Gefährdungen für Minderjährige anknüpft. Im Zent-
rum stehen die Pflichten der Anbietenden. Nach den Vorgaben des JuSchG in Verbindung mit 
dem DSA und dem DDG sind Anbietende von Online-Plattformen, die auch für Minderjäh-
rige zugänglich sind, verpflichtet, geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen zu ergreifen (§ 24a Abs. 1 JuSchG). Ziel ist es, ein hohes Maß 
an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz innerhalb der Dienste zu gewährleisten. Dazu gehört 
auch die Bereitstellung technischer Mittel zur Altersverifikation, etwa für nutzergenerierte 
audiovisuelle Inhalte (§ 24a Abs. 2 Nr. 3 JuSchG).

Die Einhaltung dieser sogenannten Vorsorgemaßnahmen wird durch die Bundeszentrale 
für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) überwacht (Vgl. § 24b JuSchG, § 12 Abs. 1 DDG 
und Art. 49 Abs. 1 und Abs. 3 DSA). Im Rahmen ihrer Aufsicht stehen ihr in Anlehnung an Art. 
51 DSA verschiedene Befugnisse zu, darunter Untersuchungs- und Durchsetzungsmaßnah-
men. Die Durchsetzung ist aufgrund des Herkunftslandprinzips (§ 3 DDG) wiederum regel-
mäßig auf Anbietende mit Sitz in Deutschland beschränkt.

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), der zwischen den Bundesländern geschlossen 
wurde, regelt gemäß § 2 Abs. 1 JMStV den Jugendschutz im Rundfunk und in den Telemedien im 
Sinne des Medienstaatsvertrags. Die Regelungen definieren das einzuhaltende Schutzniveau. 
Verstöße gegen die jugendschutzrechtlichen Vorgaben können sowohl nach dem JuSchG als 
auch nach dem JMStV mit Bußgeldern oder strafrechtlichen Sanktionen geahndet werden.

Ein Vorgehen der Landesmedienanstalten, beispielsweise in Form von Sperrverfügungen, 
gegen die Betreiber:innen von Online-Plattformen oder Internetzugangsanbietende kann 
jedoch regelmäßig an dem Anwendungsvorrang des Unionsrechts, dem Herkunftslandprin-
zip oder der ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Kommission scheitern. Zu-
letzt hat das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße mit Urteilen vom 13. Januar 
2026, den Klagen eines Internetzugangsanbietenden sowie einer Betreiberin von Pornogra-
fie-Plattformen gegen von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz angeordnete Sperrverfügun-
gen stattgegeben, die den Zugriff auf bestimmte Pornografie-Plattformen zum Gegenstand 
hatten (Verwaltungsgericht Neustadt, Urteile vom 13. Januar 2026 – 5 K 475/24.NW – 5 K 
476/24.NW – 5 K 1203/24.NW – 5 K 1204/04.NW). Die beklagte Medienanstalt hatte im Ap-
ril 2024 gegenüber verschiedenen Internetzugangsanbietenden (sog. Access-Provider) an-
geordnet, den Zugang zu bestimmten Websites mit pornographischen Inhalten, deren Be-
treiberin ihren Sitz in der Republik Zypern hat, für Nutzende in Deutschland zu sperren. Die 
Anordnung wurde damit begründet, dass die Plattformen entgegen den Vorgaben des JMStV 
keine ausreichenden technischen Vorrichtungen (wie etwa Altersverifikationssysteme) vor-
hielten, um den Zugriff von Kindern und Jugendlichen auf entwicklungsbeeinträchtigende 
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Inhalte zu verhindern. Nachdem vorrangige Maßnahmen gegen die Betreibenden der Web-
sites und deren technische Dienstleistende (Host-Provider) nicht zum Erfolg führten, ord-
nete die Medienanstalt mit Bescheiden vom 2. April 2024 gegen mehrere Internetzugangs-
anbietende die Einrichtung sogenannter DNS-Sperren an, mit denen die Erreichbarkeit der 
Websites verhindert werden soll. Dagegen erhoben die Betroffenen Klage. Die Richter:innen 
gaben der Klage statt. Sie führten aus, dass für die angegriffene Maßnahme bereits keine 
taugliche Ermächtigungsgrundlage vorliege. Die nationalen Regelungen des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags seien aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts und 
wegen eines Verstoßes gegen das sog. Herkunftslandprinzip im vorliegenden Fall nicht an-
wendbar. Seit dem vollständigen Inkrafttreten des DSA gebe es für den Bereich des Jugend-
medienschutzes im Internet ein einheitliches, vollharmonisiertes Regelwerk auf EU-Ebene. 
Dieses verbiete den Mitgliedstaaten grundsätzlich, zusätzliche nationale Anforderungen in 
Bereichen aufzustellen, die bereits durch die Verordnung abgedeckt seien. Da der DSA be-
reits umfassende Sorgfaltspflichten für Online-Plattformen zum Schutz Minderjähriger vor-
sehe, verdränge er die bisherigen deutschen Sondervorschriften. Die von der Medienanstalt 
getroffenen Anordnungen verstießen zudem gegen das sog. Herkunftslandprinzip. Danach 
unterlägen Anbietende digitaler Dienste grundsätzlich nur den Gesetzen des EU-Mitglied-
staates, in dem sie ihren Sitz hätten. Zwar dürften andere EU-Mitgliedstaaten hiervon im 
Einzelfall abweichen. Dies sei jedoch nur unter engen Voraussetzungen möglich. Der Er-
lass einer abweichenden Regelung in Form eines abstrakt-generellen Gesetzes, wie des hier 
maßgeblich zur Anwendung gebrachten § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 JMStV sei nach 
der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich ausgeschlossen. 
Der Erlass der streitgegenständlichen Regelungen könne schließlich auch nicht unmittelbar 
auf die Regelungen des DSA gestützt werden. Auch insoweit sei primär von einer Zustän-
digkeit mitgliedstaatlicher Stellen, in denen der Sitz begründet ist, auszugehen. Unabhängig 
davon sei ein Vorgehen der Landesmedienanstalt jedenfalls gegen eine der Plattformen, die 
als VLOPs im Sinne von Art. 33 Abs. 1 DSA einzustufen sei, auch deshalb ausgeschlossen, weil 
die Europäische Kommission insoweit bereits eigene Verfahren eingeleitet habe, wodurch 
eine ausschließliche Zuständigkeit der Kommission begründet werde (Verwaltungsgericht 
Neustadt, 2026, 5 K 475/24.NW; 5 K 476/24.NW; 5 K 1203/24.NW; 5 K 1204/04.NW).

Wegen grundsätzlicher Bedeutung wurde die Berufung zum Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz zugelassen. Es bleibt abzuwarten, ob das Oberverwaltungsgericht, sollte es zu einem 
Berufungsverfahren kommen, der rechtlichen Würdigung des Verwaltungsgerichts folgt.
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4	 Handlungsempfehlungen
Die regulatorische Debatte über ein mögliches Social-Media-Verbot für Minderjährige leidet 
aus Sicht des Weizenbaum-Instituts gegenwärtig unter empirischen Unsicherheiten. Für 
eine tragfähige Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen der Prüfung eines Social-Media-
Verbots für Minderjährige bedarf es aus Sicht des Weizenbaum-Instituts einer deutlich ver-
besserten Datenlage.

Aus wissenschaftlicher Perspektive erscheinen insbesondere folgende Ansätze erforderlich:

	\ Die Forschung braucht Zugang zu hyperlongitudinalen Inhaltsdaten und muss Wege 
finden, diese mit Langzeitmessungen abhängiger Variablen zusammenzubringen. 

	\ Randomized Controlled Trials in echten Plattformumgebungen können bessere Auf-
schlüsse über die Effekte einzelner Inhalte geben.

	\ Simulierte Plattformumgebungen, die realistische Exposure-Umgebungen nachbauen, 
können zudem hilfreich sein, um experimentelle Designs mit höherer Validität durch 
die Integration hyperdiverser Inhaltsströme durchzuführen.

	\ Förderung interdisziplinärer Forschung, um die psychologischen, kommunikations-
wissenschaftlichen, soziologischen, informatischen und rechtswissenschaftlichen 
Perspektiven zu integrieren.

Aus juristischer Perspektive lassen sich außerdem folgende Empfehlungen ableiten:

	\ Konsequente Durchsetzung und gezielte Weiterentwicklung des DSA, der einen trag-
fähigen Rahmen für altersgerechte Gestaltung, Risikominderung und Aufsicht, bietet 
und, sofern geboten, noch weiter ausgebaut werden kann. Bestimmte Schutzmechanis-
men („safety by default“) wie private Profile, eingeschränkte Interaktionsmöglichkeiten 
mit unbekannten Nutzenden oder das Verbot personalisierter Werbung könnten für 
alle Nutzenden, unabhängig von ihrem Alter als Voreinstellungen gelten. Solche Maß-
nahmen sind bereits im Ansatz unionsrechtlich angelegt, könnten jedoch, konkretisiert 
und verschärft werden. Zudem sollte der DSA durch effektive Aufsichtsstrukturen und 
das Verhängen von spürbaren Sanktionen weiter gestärkt werden. 

	\ Gezielte Weiterentwicklung der KI-VO, die einen horizontalen Rahmen für die Ent-
wicklung und den Einsatz von KI-Systemen setzt. Das Weizenbaum-Institut begrüßt 
ausdrücklich, dass nunmehr im Rahmen der „Digital Omnibus“-Initiative die Abgeord-
neten des Europäischen Parlaments mehrheitlich für ein neues Verbot sogenannter 
Nudification-Apps stimmten, die mithilfe von KI sexuell eindeutige oder intime Bilder 
erstellen oder manipulieren, die einer identifizierbaren realen Person ähneln, ohne 
dass diese Person ihre Zustimmung dazu gegeben hat. Das Verbot soll nicht für KI-Sys-
teme gelten, die über wirksame Sicherheitsmaßnahmen verfügen, die Nutzer daran 
hindern, solche Bilder zu erstellen. Das GROK-Modell von X.AI zeigte, was passiert, 
wenn KI-gestützte Nudification-Apps nicht verboten werden. In den ersten Wochen des 
Jahres 2026 wurden über 1,5 Millionen sexualisierte Deepfakes generiert, von denen 
99 % Frauen und Mädchen betreffen. Durch Nudification-Apps wird eine systematische 
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Form digitaler sexualisierter Gewalt im „Massenmaßstab“ ermöglicht (HateAid, 2025). 
Für betroffene Personen kommt es zu einer massiven Verletzung ihrer Grundrechte, 
für die bislang kein explizites Verbot besteht. (Deutscher Juristinnenbund, 2026). Es 
erscheint aus Sicht des Weizenbaum-Instituts empfehlenswert, weitere Praktiken mit 
erheblichem Schadenspotenzial für Minderjährige, wie sog. Nudification-Apps, ausfin-
dig zu machen und im Rahmen des „Digital Omnibus on AI“ ausdrücklich in den Katalog 
verbotener KI-Praktiken nach Art. 5 KI-VO aufzunehmen. Hoch-Risiko-KI-Systeme, 
sollten vor ihrem Markteintritt sorgfältig auf ihre Konformität und insbesondere auf ihr 
Schadenspotenzial für Minderjährige geprüft werden müssen. Neben den Pflichten zur 
Konformitätsbewertung, die die KI-VO in Art. 43 bereits statuiert, sollte die Kommis-
sion aus Sicht des Weizenbaum-Instituts in Erwägung ziehen, ihre Befugnis nach Art. 
43 Abs. 6 KI-VO zu nutzen, um gemäß Art. 97 KI-VO delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
um die Regeln zu Konformitätsbewertungsverfahren anzupassen, wenn sich evaluativ 
feststellen lässt, dass die Wirksamkeit der derzeitigen Regeln nach Art. 43 Abs. 1 und 
Abs. 2 KI-VO nicht ausreichend ist, um die von Hoch-Risiko-KI-Systemen ausgehenden 
Risiken für die Gesundheit und Sicherheit und den Schutz der Grundrecht ausreichend 
zu verringern (Berendt et al., 2025).

	\ Weitere Regulierung struktureller Ursachen im Digital Fairness Act (DFA), der auf 
die Regulierung unlauterer digitaler Geschäftspraktiken abzielt. Dieser kann struk-
turelle Risikofaktoren neben den bereits existierenden Regelungen des DSA weiter 
adressieren, die für Minderjährige besonders relevant sind. Dazu zählen insbesondere 
„dark patterns“ und manipulative Interface-Gestaltungen, suchterzeugende Design-
mechanismen, problematische Influencer-Praktiken, personalisierte Werbung, die 
kognitive oder emotionale Vulnerabilitäten ausnutzt, intransparente oder erschwerte 
Kündigungs- und Abonnementprozesse (Deutscher Juristinnenbund, 2025). Ein solcher 
struktureller Regulierungsansatz („Governance by Design“) setzt nicht primär bei ein-
zelnen Inhalten, sondern bei den Anreiz- und Architekturlogiken der Plattformen an. 

	\ Nationale Regulierungsmöglichkeiten nutzen, um die digitalen Gefahren, wie Hate 
Speech, Cybermobbing, bildbasierte sexualisierte Gewalt oder genderspezifische Des-
information, die mit der Social-Media-Nutzung einhergehen, zu bekämpfen. Digitale 
Gewalt umfasst ein breites Spektrum an Phänomenen wie Stalking, Doxing, das un-
befugte Verbreiten privater Bild- und Videodaten sowie koordinierten Belästigungen 
in sozialen Netzwerken (Hate Aid, 2026). Dieser Ansatz zielt darauf ab, die konkreten 
Täter im besten Fall auch präventiv abzuschrecken und Täterarbeit zu leisten, während 
bei einem Verbot alle Heranwachsenden, unabhängig von ihrem Wirken auf Social-
Media-Plattformen ausgeschlossen werden würden. In einem Gesamtkonzept, das 
unionsrechtliche Plattformpflichten (etwa nach dem DSA) mit nationalen Schutz- und 
Durchsetzungsinstrumenten verbindet, könnte ein solches Gesetz aus Sicht des Wei-
zenbaum-Instituts einen substanziellen Beitrag zur Reduktion digitaler Gefährdungen 
leisten, die insbesondere auch mit Social-Media-Nutzung einhergehen.Das Weizen-
baum-Institut begrüßt daher das gesetzgeberische Handeln in Bezug auf ein digitales 
Gewaltschutzgesetz ausdrücklich.

	\ Die Förderung von Medienkompetenzpflichten, die über rein technische Schutzmecha-
nismen hinausgeht und auf eine langfristige Befähigung junger Nutzer abzielt. Beson-
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ders anschlussfähig ist aus Sicht des Weizenbaum-Instituts ein Multiliteracy-Ansatz, 
der Medienkompetenz nicht nur als Fähigkeit zur Informationsaufnahme versteht, son-
dern als Bündel verschiedener Kompetenzen: die kritische Analyse digitaler Inhalte, das 
Verständnis algorithmischer Strukturen, die reflektierte Teilnahme an Online-Diskur-
sen sowie die eigenständige Produktion von Inhalten. Dieser Ansatz zielt auf Resilienz 
und Selbstbestimmung ab und stärkt damit mittelbar auch die effektive Wahrnehmung 
der Kommunikationsgrundrechte aus Art. 5 Abs. 1 GG, die als fundamentale Säulen der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung anzusehen sind. Eine verbesserte Medien-
kompetenz kann dazu beitragen, problematische Dynamiken, wie etwa (genderspezifi-
sche) Desinformation, soziale Vergleichsprozesse oder suchtfördernde Nutzungsmus-
ter eigenständig zu erkennen und zu begrenzen. 

	\ Realistische Einschätzung technischer Altersdetektion und -verifikation, da tech-
nische Lösungen mit erheblichen Datenschutz-, Diskriminierungs- und Fehleran-
fälligkeiten verbunden sind und keine strukturelle Risikoregulierung ersetzen. Eine 
Verifizierung ohne Ausweispapiere mittels Künstlicher Intelligenz sollte von wissen-
schaftlichen Expert:innen vor ihrem Einsatz untersucht werden. Diese Systeme wurden 
durch maschinelles Lernen darauf trainiert, anhand biometrischer Merkmale das Alter 
einer Person einzuschätzen. Die Verwendung der biometrischen Merkmale sollte ins-
besondere auf ihr Diskriminierungsrisiko untersucht werden.

	\ Europäische Kohärenz sicherstellen. Nationale Maßnahmen sollten vor ihrem Erlass 
gründlich auf ihre Unionsrechtsmäßigkeit hin geprüft werden.

	\ Plattform-Alternativen schaffen, die nicht auf „addictive designs” und reine Aufmerk-
samkeitslogiken setzen, sondern einen individuellen und gesellschaftlichen Mehrwert 
bieten. Europäische Plattforminfrastrukturen, unterstützt durch die vielfältigen Me-
dieninhalte öffentlich-rechtlicher sowie privater Medienorganisationen, sind mittel-
fristig vielversprechender als ein fortlaufender Regulierungsmarathon bestehender 
globaler Plattformunternehmen.

5	 Fazit und Ausblick
Das Zusammenspiel von Forschungsergebnissen, Plattformverantwortung, elterlichem Er-
ziehungsrecht und staatlicher Schutzpflicht bedarf einer klareren Konturierung, da pau-
schale Social-Media-Verbote für Minderjährige tief in grundrechtlich geschützte Freiheits-
räume eingreifen und einer Rechtfertigung bedürfen.

Die juristische Analyse legt nahe, dass ein effektiver und grundrechtskonformer Minderjäh-
rigenschutz weniger alleine durch Totalverbote als vielmehr durch eine konsequente, risi-
kobasierte Regulierung und Durchsetzung bestehender unionsrechtlicher Instrumente er-
reicht werden kann. Ein solcher Ansatz ist aus Sicht des Weizenbaum-Instituts unions- und 
verfassungsrechtlich tragfähiger und entspricht eher den kinderrechtlichen Anforderungen 
an Schutz, Entwicklungsoffenheit und Partizipation.
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Ob ein Social-Media-Verbot verhältnismäßig wäre, hängt maßgeblich von der empirischen 
Evidenz zu den Wirkmechanismen und dem Schadensausmaß ab. Ohne eine verbesserte 
Forschungsgrundlage bleibt die Verhältnismäßigkeitsprüfung unvollständig. Die Weiterent-
wicklung des regulatorischen Rahmens sollte daher in Zusammenhang mit einer Stärkung 
der unabhängigen Forschung und eines effektiven Datenzugangs gedacht werden.

Dies ist ein besonderes Anliegen des Weizenbaum-Instituts, das in seiner Arbeit die evi-
denzbasierte und wertebezogene digitale Transformation der Gesellschaft fördert. Dies ist 
Ausdruck der digitalen Souveränität Deutschlands und der Europäischen Union, die sich 
darin von den „Digitale Empires“ USA und China unterscheiden, die einem libertären bzw. 
autoritären Leitbild folgen (Bradford, 2023; Pohle & Thiel, 2021).

Die hohe Dynamik der digitalen Transformation und die mangelnde Prognostizierbarkeit 
der Wirkungen digitaler Anwendungen erfordern ein kontinuierliches, effizientes und for-
schungsgestütztes Lernen. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Analyse sollten daher fortlau-
fend rückgekoppelt sein an Politik, Recht, Bildung, Wirtschaft und Technologieentwicklung. 
Das Weizenbaum-Institut trägt durch Transfer- und Dialogformate zur empirischen Fundie-
rung des öffentlichen Diskurses und der politischen Entscheidungen bei.
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